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Kenntnis nehmend von der Unterstützung für Maßnahmen
zur Verhinderung des Erwerbs von Massenvernichtungswaf-
fen durch Terroristen, die in dem Schlussdokument der vom
20. bis 25. Februar 2003 in Kuala Lumpur abgehaltenen drei-
zehnten Konferenz der Staats- und Regierungschefs der nicht-
gebundenen Länder180 und in dem Schlussdokument der vom
17. bis 19. August 2004 in Durban (Südafrika) abgehaltenen
vierzehnten Ministerkonferenz der Bewegung der nichtgebun-
denen Länder zum Ausdruck gebracht wurde,

feststellend, dass die Gruppe der Acht, die Europäische
Union, das Regionale Forum des Verbands Südostasiatischer
Nationen und andere bei ihren Beratungen den von dem Er-
werb von Massenvernichtungswaffen durch Terroristen aus-
gehenden Gefahren sowie der Notwendigkeit internationaler
Zusammenarbeit zu dessen Bekämpfung Rechnung getragen
haben,

Kenntnis nehmend von der Prüfung von Fragen betreffend
den Terrorismus und Massenvernichtungswaffen durch den
Beirat für Abrüstungsfragen181,

sowie Kenntnis nehmend von der Resolution
GC(49)/RES/10, die am 30. September 2005 von der General-
konferenz der Internationalen Atomenergie-Organisation auf
ihrer neunundvierzigsten ordentlichen Tagung verabschiedet
wurde182,

ferner Kenntnis nehmend von dem Bericht der Arbeits-
gruppe für Grundsatzfragen betreffend die Vereinten Nationen
und den Terrorismus183,

Kenntnis nehmend von dem gemäß den Ziffern 2 und 4 der
Resolution 59/80 vorgelegten Bericht des Generalsekretärs184,

in Anbetracht der dringenden Notwendigkeit, diese Bedro-
hung der Menschheit im Rahmen der Vereinten Nationen und
durch internationale Zusammenarbeit anzugehen,

betonend, dass auf dem Gebiet der Abrüstung und Nicht-
verbreitung dringend Fortschritte erzielt werden müssen, um
zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit sowie zu den weltweiten Anstrengungen zur Bekämpfung
des Terrorismus beizutragen,

1. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die internationalen
Anstrengungen zu unterstützen, mit denen verhindert werden
soll, dass Terroristen Massenvernichtungswaffen und ihre
Trägersysteme erwerben;

2. bittet alle Mitgliedstaaten, die Unterzeichnung und
Ratifikation des Internationalen Übereinkommens zur Be-
kämpfung nuklearterroristischer Handlungen178 zu erwägen,
damit es bald in Kraft treten kann;

3. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, inner-
staatliche Maßnahmen zu ergreifen und gegebenenfalls zu ver-
stärken, um Terroristen daran zu hindern, Massenvernich-
tungswaffen, ihre Trägersysteme sowie Materialien und Tech-
nologien, die mit ihrer Herstellung zusammenhängen, zu er-
werben, und bittet sie, den Generalsekretär auf freiwilliger
Grundlage über die in dieser Hinsicht ergriffenen Maßnahmen
zu unterrichten;

4. legt den Mitgliedstaaten nahe, untereinander und mit
den zuständigen regionalen und internationalen Organisatio-
nen zusammenzuarbeiten, um die diesbezüglichen nationalen
Kapazitäten zu stärken;

5. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über die
Maßnahmen zusammenzustellen, die bereits von internationa-
len Organisationen im Hinblick auf Fragen betreffend den Zu-
sammenhang zwischen der Bekämpfung des Terrorismus und
der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen ergriffen
wurden, die Auffassungen der Mitgliedstaaten zu weiteren
zweckdienlichen Maßnahmen zur Abwehr der weltweiten Be-
drohung einzuholen, die vom Erwerb von Massenvernich-
tungswaffen durch Terroristen ausgeht, und der Generalver-
sammlung diesen Bericht auf ihrer einundsechzigsten Tagung
vorzulegen;

6. beschließt, den Punkt "Maßnahmen zur Verhinde-
rung des Erwerbs von Massenvernichtungswaffen durch Ter-
roristen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/79

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 115 Stimmen bei 49 Gegenstimmen und 15 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/463, Ziff. 94)185:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda, Äthiopien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Ri-
ca, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik
Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Er-
itrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Ja-
maika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Ko-
lumbien, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Leso-
tho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Paki-
stan, Panama, Peru, Philippinen, Salomonen, Sambia, Samoa, São Tomé und
Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia,
Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Surina-
me, Syrische Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad
und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Ve-
nezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowi-
na, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Ma-

179 United Nations, Treaty Series, Vol. 1456, Nr. 24631. Deutsche Über-
setzung: dBGBl 1990 II S. 326; LGBl. 1987 Nr. 2; öBGBl. Nr. 53/1989;
AS 1987 505.
180 A/57/759-S/2003/332, Anlage I.
181 Siehe A/59/361.
182 Siehe International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other
Decisions of the General Conference, Forty-ninth Regular Session, 26-
30 September 2005 (GC(49)/RES/DEC(2005)).
183 A/57/273-S/2002/875, Anlage.
184 A/60/185 und Add.1.

185 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, Fidschi, Hai-
ti, Indien, Jordanien, Kambodscha, Kenia, Kuba, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mauritius, Sambia, Sim-
babwe, Sudan und Vietnam.



II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses

167

zedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island,
Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Neusee-
land, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Rumänien,
San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Sloweni-
en, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, China, Ja-
pan, Kasachstan, Kirgisistan, Paraguay, Republik Korea, Republik Moldau, Rus-
sische Föderation, Tadschikistan, Ukraine, Usbekistan.

60/79. Verringerung der Atomgefahr

Die Generalversammlung,

eingedenk dessen, dass der Einsatz von Kernwaffen die
größte Gefahr für die Menschheit und ihr Überleben darstellt, 

bekräftigend, dass jeglicher Einsatz oder jegliche Andro-
hung des Einsatzes von Kernwaffen einen Verstoß gegen die
Charta der Vereinten Nationen darstellen würde,

in der Überzeugung, dass die Verbreitung von Kernwaffen
unter allen Aspekten die Gefahr eines Atomkriegs erheblich
verschärfen würde,

sowie in der Überzeugung, dass die nukleare Abrüstung
und die vollständige Beseitigung der Kernwaffen unerlässlich
sind, wenn die Gefahr eines Atomkriegs gebannt werden soll,

in Anbetracht dessen, dass die Kernwaffenstaaten, solange
es noch Kernwaffen gibt, unbedingt Maßnahmen ergreifen
müssen, die die Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz
oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen absichern,

sowie in Anbetracht dessen, dass die Tatsache, dass Kern-
waffenalarm innerhalb von Sekundenbruchteilen ausgelöst
wird, unannehmbare Risiken des unbeabsichtigten oder verse-
hentlichen Einsatzes von Kernwaffen birgt, was katastrophale
Folgen für die gesamte Menschheit hätte,

betonend, dass unbedingt Maßnahmen ergriffen werden
müssen, um zu verhindern, dass es auf Grund von Computer-
anomalien oder anderen technischen Störungen zu versehent-
lichen, nicht veranlassten oder unerklärten Störfällen kommt,

in dem Bewusstsein, dass die Kernwaffenstaaten in be-
grenztem Umfang Maßnahmen zur Löschung von Zielen er-
griffen haben und dass weitere praktische, realistische und sich
gegenseitig verstärkende Schritte erforderlich sind, um zur
Verbesserung des internationalen Klimas für Verhandlungen
mit dem Ziel der Beseitigung der Kernwaffen beizutragen,

in Anbetracht dessen, dass ein durch die Änderung der nu-
klearen Doktrinen herbeigeführter Abbau von Spannungen
positive Auswirkungen auf den Weltfrieden und die interna-
tionale Sicherheit hätte und die Bedingungen für die weitere
Reduzierung und die Beseitigung der Kernwaffen verbessern
würde,

erneut darauf hinweisend, dass der nuklearen Abrüstung in
dem Schlussdokument der zehnten Sondertagung der General-
versammlung186 und von der internationalen Gemeinschaft
höchste Priorität eingeräumt wird,

unter Hinweis darauf, dass es in dem Gutachten des Inter-
nationalen Gerichtshofs über die Rechtmäßigkeit der Drohung
mit oder des Einsatzes von Kernwaffen187 heißt, dass alle Staa-
ten verpflichtet sind, in redlicher Absicht Verhandlungen mit
dem Ziel der nuklearen Abrüstung in all ihren Aspekten und
unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle zu füh-
ren und zu einem Abschluss zu bringen, 

sowie unter Hinweis auf den Aufruf in der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen188, sich um die Beseitigung
der von Massenvernichtungswaffen ausgehenden Gefahren zu
bemühen, und den Beschluss, sich für die Beseitigung der
Massenvernichtungswaffen, insbesondere Kernwaffen, einzu-
setzen, einschließlich der Möglichkeit, eine internationale
Konferenz einzuberufen, um Mittel und Wege zur Beseitigung
atomarer Gefahren aufzuzeigen,

1. fordert, dass die nuklearen Doktrinen überprüft wer-
den und dass in diesem Zusammenhang sofort dringende
Schritte zur Verringerung der Risiken eines unbeabsichtigten
und versehentlichen Einsatzes von Kernwaffen unternommen
werden;

2. ersucht die fünf Kernwaffenstaaten, Maßnahmen zur
Durchführung von Ziffer 1 zu ergreifen;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, die notwendigen
Maßnahmen zur Verhütung der Verbreitung von Kernwaffen
unter allen Aspekten zu ergreifen und die nukleare Abrüstung
mit dem Ziel der Beseitigung der Kernwaffen zu fördern;

4. nimmt Kenntnis von dem gemäß Ziffer 5 der Resolu-
tion 59/79 der Generalversammlung vom 3. Dezember 2004
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs189;

5. ersucht den Generalsekretär, die Anstrengungen zu
verstärken und die Initiativen zu unterstützen, die zur vollen
Umsetzung der sieben Empfehlungen im Bericht des Beirats
für Abrüstungsfragen beitragen würden, welche das Risiko ei-
nes Atomkriegs erheblich vermindern würden190, sowie die
Mitgliedstaaten weiter zu ermutigen, sich um die Schaffung
von Bedingungen zu bemühen, die einen internationalen Kon-
sens über die in der Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen188 vorgeschlagene Abhaltung einer internationalen
Konferenz zur Sondierung von Maßnahmen zur Beseitigung
atomarer Gefahren ermöglichen würden, und der Generalver-
sammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung darüber Be-
richt zu erstatten;

6. beschließt, den Punkt "Verringerung der Atomge-
fahr" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten
Tagung aufzunehmen.

186 Resolution S-10/2.
187 A/51/218, Anhang; siehe auch Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, S. 226.
188 Siehe Resolution 55/2.
189 A/60/122.
190 Siehe A/56/400, Ziff. 3.
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